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gemäß §§ 6b,6c EStG
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Einleitung

Wenn Betriebsvermögen mit Gewinn veräußert wird, ist zwangsläufig auch
immer der Fiskus zur Stelle.

Die stillen Reserven, die durch den Verkauf von Betriebsvermögen
gewinnerhöhend aufgedeckt werden, führen in der Regel zu hohen Steuer-
belastungen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn betrieblicher
Grundbesitz veräußert wird, denn gerade Grund und Boden hat seit der
letzten Währungsreform einen hohen Wertzuwachs erfahren.

Vor der sofortigen Steuerbelastung retten kann sich der Unternehmer
(Gewerbetreibende, Freiberufler und Landwirte) nur, wenn er die Gewinne
wieder reinvestiert. Sofern ihm eine sofortige Reinvestition nicht möglich
ist, bleibt ihm nach derzeit geltendem Recht die Möglichkeit, die Gewin-
ne vorübergehend in eine Rücklage gemäß §§ 6 b/6 c EStG einzustellen
und diese zu einem späteren Zeitpunkt durch Investition wieder aufzulö-
sen.

Durch das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz wurde ab dem
01.01.2002 der alte Rechtszustand wieder hergestellt, der bis zum
31.12.1998 galt. Die Rücklage gemäß §§ 6 b/6 c EStG darf nunmehr
wieder personenbezogen gebildet werden, in den Jahren 1999 bis 2001,
war dies nur gesellschaftsbezogen möglich. Das bedeutet, dass ein Einzel-
unternehmer oder beispielsweise der Kommanditist einer GmbH & Co.
KG den auf ihn fallenden Veräußerungsgewinn steuerneutral auf die An-
schaffungs- und Herstellungskosten einzelner Wirtschaftsgüter übertra-
gen kann, die innerhalb eines Unternehmers, an der der Unternehmer/
Kommanditist beteiligt ist, erworben bzw. hergestellt wurden.

Die Reinvestition in einen „§ 6b-Fonds“ kann wegen des dort gewählten
Gesellschafts- und Finanzierungskonzeptes mit einem sehr geringen
Kapitaleinsatz (ca. 25 % des steuerpflichtigen Gewinns) getätigt wer-
den. Voraussetzungen und Beispiele finden Sie auf den folgenden Sei-
ten.
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Steuerliche Grundlagen

Voraussetzungen

1. Nur die natürlichen oder juristischen Perso-
nen, die im Inland steuerpflichtig sind und den
Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich
ermitteln, sind berechtigt, die Vergünsti-
gungen des § 6 b EStG in Anspruch zu neh-
men. Für Freiberufler und kleinere Gewerbe-
treibende, die weder nach Handelsrecht noch
nach Steuerrecht zur Bilanzierung verpflich-
tet sind sowie für Landwirte, die ihren Ge-
winn nach Durchschnittssätzen ermitteln,
ermöglicht § 6 c EStG ein Begünstigung ana-
log den Regelungen des § 6 b EStG.

2. Das veräußerte Wirtschaftsgut muss zum
Zeitpunkt der Veräußerung mindestens 6 Jah-
re ununterbrochen zum Anlagevermögen des
veräußernden inländischen Unternehmens
gehört haben; auch der Gesellschafter einer
veräußernden Mitunternehmerschaft muss
mindestens 6 Jahre an der Gesellschaft be-
teiligt gewesen sein.

3. Das veräußerte Wirtschaftsgut muss zum
Anlagevermögen einer inländischen Betriebs-
stätte gehört haben.

4. Die Veräußerung muss entgeltlich sein.

5. Die Reinvestition muss in der Regel inner-
halb von 4 Wirtschaftsjahren nach dem Ver-
kauf des Wirtschaftsgutes erfolgt sein (bei
Anteilen an Kapitalgesellschaften fallweise 2
Jahre).

6. Die Bildung und die Auflösung der Rücklage
muss in der Buchhaltung nachvollziehbar
sein.

7. Der bei der Veräußerung entstandene Gewinn
muss bei der Ermittlung des im Inland steuer-
pflichtigen Gewinns berücksichtigt werden.

Ermittlung des
Veräußerungsgewinns

Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungserlös nach Abzug der Veräuße-
rungskosten den Buchwert übersteigt. Eine Ent-
nahme aus dem Betrieb stellt keine entgeltliche
Veräußerung dar.

Veräußerungsgewinne aus Veräußerungen zwi-
schen 01.01.1999 und 31.12.2001 können nicht
in einen „§ 6b-Fonds“ reinvestiert werden.

Zeitraum der Rücklage

Die § 6b-Rücklage kann in den folgenden 4
Wirtschaftsjahren auf neu angeschaffte oder her-
gestellte Wirtschaftsgüter übertragen werden.
Diese Frist verlängert sich bei neu hergestellten
Gebäuden auf 6 Jahre, wenn mit der Herstellung
vor Ablauf des 4. auf die Rücklagenbildung fol-
genden Wirtschaftsjahres begonnen wurde. Bei
Veräußerungen von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften verkürzt sich die Übertragungsfrist auf
2 Jahre.

Gewinnzuschlag

Sofern eine Rücklage nicht innerhalb der entspre-
chenden Frist steuerbegünstigt verwendet wird,
muss die Auflösung dieser Rücklage erfolgen. In
diesem Fall muss der aufgelöste Rücklagen-
betrag um einen Gewinnzuschlag von 6 % für je-
des volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage
bestanden hat, erhöht werden. Durch den Gewinn-
zuschlag soll der Zinsvorteil ausgeglichen wer-
den, der durch die Rücklageneinstellung entstan-
den ist.

Umfang der Reinvestition

Hat ein Unternehmer seinen gesamten Betrieb
veräußert und möchte die Begünstigung eines
ermäßigten Steuersatzes (56 %) in Anspruch neh-
men, so sollte er nicht nur in Höhe eines Teil-
gewinns reinvestieren, da für den verbleibenden
steuerpflichtigen Teil dann der ermäßigte Steuer-
satz entfällt.
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Begünstigte Reinvestitionsobjekte

Die Übertragungen der aufgedeckten stillen Re-
serven dürfen nur auf bestimmte Anschaffungs-
gegenstände erfolgen.

1. Grund und Boden
Auf erworbenen Grund und Boden können die
gesamten stillen Reserven nur übertragen
werden, wenn sie aus der Veräußerung von
Grund und Boden stammen. Bei der Ver-
äußerung eines bebauten Grundstücks ist
insoweit der auf den Veräußerungsgewinn
entfallende Grund- und Bodenanteil nur auf den
neuerworbenen Grund und Boden (nicht auf
das Gebäude) übertragungsfähig.

2. Gebäude
Die Übertragung der aufgedeckten stillen Re-
serven auf neu errichtete oder erworbene Ge-
bäude ist möglich, wenn die stillen Reserven
bei der Veräußerung von Grund und Boden,
bei Land- und Forstwirtschaft Grund und Bo-
den mit Aufwuchs, ferner bei der Veräußerung
von Gebäuden oder Anteilen an Kapitalgesell-
schaften aufgedeckt worden sind.

3. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter
Die Übertragung der aufgedeckten stillen Re-
serven die aus der Veräußerung von Anteilen
an Kapitalgesellschaften stammt, ist auf je-
des abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgut
möglich.

4. Anteile an Kapitalgesellschaften
Natürliche Personen oder Personengesell-
schaften, soweit an diesen natürliche Perso-
nen beteiligt sind, können ab 2002 Gewinne
aus der Veräußerung von Anteilen an Kapital-
gesellschaften bis zu einem Betrag von EURO
500.000 auf die im Wirtschaftsjahr der Ver-
äußerung oder in den folgenden zwei Wirt-
schaftsjahren angeschafften Anteile an Kapi-
talgesellschaften oder angeschafften oder her-
gestellten abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgütern oder auf die im Wirtschaftsjahr
der Veräußerung oder in den folgenden vier
Wirtschaftsjahren angeschafften oder herge-
stellten Gebäude (nicht Grund und Boden)
übertragen.

Übersicht über die Übertragbarkeit stiller Reserven nach § 6 b EStG

Übertragung Bei Land- und abnutzbare
auf: Grund Forstwirtschaft bewegliche Anteile an

und Grund und Gebäude Wirtschaftsgüter Kapital-
Verkauf Boden Boden mit des Anlage- gesellschaften
von: Aufwuchs vermögens

Grund und Boden X X X

Bei Land- und
Forstwirtschaft X X
Grund und Boden
mit Aufwuchs

Gebäuden X

Anteile von Personen
an Kapitalgesell- X X X
schaften bis (50%) (50%) (100%)
€ 500.000,-
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Beispiel

Ermittlung der Steuerbelastung und -vermeidung 2005
(es wurden 42 % ESt. zzgl. 5,5 % Soli und die Anrechnung des 1,8-fachen des GewSt. Messbetrags
auf die ESt. unterstellt; § 35 EStG)

Einzelunternehmen Land- und Forstwirt/
bzw. Mitunternehmer einer Freiberufler

Personengesellschaft
€   €

44,31 % ESt (inkl. 5,5 % Soli)
350 % GewSt-Hebesatz ca. 179.471

44,31 % ESt (inkl. 5,5 % Soli) ca. 177.240

Steuer auf Zinszuschlag gem.
§ 6 b Abs. 7 EStG
6 % p. a. von € 400.000,- 43.147 42.538
für 4 Jahre = € 96.000,-

Gesamtbelastung maximal 222.618 219.778

Diese Steuerbelastung kann nach derzeit
geltendem Steuerrecht wie folgt vermieden
werden:

- Investition in eigenes, begünstigtes Betriebs-
vermögen in Höhe von € 400.000

- Reinvestition in einen weiteren Betrieb des
Steuerpflichtigen, in dem der steuerliche Ver-
äußerungsgewinn nicht entstanden ist.

oder

- Investition in einen fremden Betrieb (Beteili-
gung an einem „§ 6b-Fonds“ mit einem
Kommanditanteil von € 100.000 zzgl. 5% Agio)

Ein Kommanditanteil von € 100.000 entspricht
einem Anteil an den Vermögenswerten des
SachsenFonds § 6b I von ca. € 400.000.

Ermittlung der maximalen Steuerbelastung bei (zwangsweiser) Auflösung einer Rücklage
gem. §§ 6 b/ 6 c EStG in Höhe von € 400.000 wegen fehlender Reinvestition
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Hinweise

Diese Kurzzusammenfassung kann nur einen groben Überblick geben.

Eine Investitionsentscheidung soll nur nach dem Studium des Emissions-
prospektes sowie des Prospektgutachtens getroffen werden.

Der steuerliche Berater des Investors sollte unbedingt hinzugezogen wer-
den, da dieser in der Regel die steuerliche und wirtschaftliche Situation
seines Mandanten am besten kennt.

SachsenFonds GmbH
Hans-Stießberger-Str. 2a
85540 Haar b. München
Telefon (089) 4 56 66-0
Telefax (089) 4 56 66-299 Stand: September 2005




